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C) BEGRÜNDUNG 

1. ANLASS, ZIELE UND ZWECKE DER PLANUNG 

Der Anlass der 4. Änderung des Bebauungsplanes „Am Kirchsteig I“ ist die Nachverdichtung  

von Wohnbauflächen innerhalb eines bestehenden Wohngebietes. Die Gemeinde Allmanns-

hofen hat insbesondere einen Bedarf an Einzelhausbebauung, aber auch an Doppelhäusern. 

Das Ziel der 4. Änderung des Bebauungsplanes ist daher die Schaffung von Baurecht für 

diese Wohnformen. 

Die Gemeinde möchte mit der 4. Änderung des Bebauungsplanes dem Ziel nachkommen, 

durch Innenentwicklung einen sparsamen und schonenden Umgang mit Grund und Boden 

gemäß § 1 Abs. 5 und § 1a Abs. 2 BauGB zu fördern.  

Um eine Nachverdichtung innerhalb des Wohngebietes „Am Kirchsteig I“ auf den Flächen der 

Flurnummern 1743 und 1746 zu ermöglichen, ist eine Anpassung des bestehenden Entwäs-

serungskonzeptes notwendig. Das hierzu beauftragte Ingenieurbüro ist zu dem Ergebnis ge-

kommen, dass unter Beibehaltung einer Grünfläche für die Niederschlagswasserversickerung 

eine Nachverdichtung möglich ist.  

Damit eine geordnete städtebauliche Entwicklung bei der Nachverdichtung in bereits bebau-

tem Gebiet gewährleistet werden kann, wird für das Gebiet ein Bebauungsplan gem. § 1 Abs. 

3 BauGB i. V. m. § 30 Abs. 1 BauGB aufgestellt. 

 Erforderlichkeit der Bebauungsplanänderung 

Mit der Änderung des Bebauungsplanes will die Gemeinde Allmannshofen der anhaltenden 

Wohnraumnachfrage im Gemeindegebiet Rechnung tragen. Es besteht eine Nachfrage nach 

Baugrundstücken in der Gemeinde Allmannshofen; die Anfragen übersteigen die derzeit ge-

planten Baugrundstücke (3 Grundstücke für Einfamilienhäuser und 2 Grundstücke für Dop-

pelhäuser). Die Gemeinde ist dabei darauf bedacht, die Innenentwicklung zu stärken und da-

mit die Neuinanspruchnahme von Flächen im Außenbereich soweit möglich zu reduzieren.  

In der Gemeinde stehen derzeit keine anderen gemeindeeigenen Baugrundstücke für eine 

Bebauung zur Verfügung. Die derzeit noch vorhandenen unbebauten bzw. untergenutzten 

Grundstücke gemäß §§ 30 und 34 BauGB befinden sich in Privatbesitz und sind für die Ge-

meinde nicht zugänglich. Die Möglichkeit der Nachverdichtung ist daher sehr begrenzt. 

Auf der Ebene der kommunalen Bauleitplanung hat der Gesetzgeber den sparsamen und 

schonenden Umgang mit Grund- und Boden sowie den Vorrang der Innenentwicklung in § 1 

Absatz 5 BauGB verankert. Dies bedeutet, dass die Ausweisung neuer Bauflächen erst dann 

erfolgen kann, wenn die Gemeinde die Wiedernutzbarkeit von Flächen, die Nachverdichtung 

und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung ausgenutzt hat. 

Durch die Neuberechnung des Entwässerungskonzeptes kann nachgewiesen werden, dass 

die Flächen für die Niederschlagswasserbeseitigung nicht benötigt werden und damit einer 

Bebauung zur Verfügung stehen. Der Gemeinde ist es damit möglich, unter Wahrung des 

Entwässerungskonzeptes und im Sinne eines schonenden Umgangs mit Grund und Boden 

neue Wohnbauflächen im Innenbereich auszuweisen.  
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2. VERFAHREN 

 Verfahrensart 

Ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder 

andere Maßnahmen der Innenentwicklung (Bebauungsplan der Innenentwicklung) kann im 

beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB aufgestellt werden, wenn in dem Bebauungs-

plan eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO oder eine Größe der 

Grundfläche festgesetzt wird von insgesamt weniger als 20.000 m² oder von 20.000 m² bis 

weniger als 70.000 m², wenn aufgrund einer überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung 

der in Anlage 2 des BauGB genannten Kriterien die Einschätzung erlangt wird, dass der Be-

bauungsplan voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Abs. 

4 Satz 4 in der Abwägung zu berücksichtigen wären (Vorprüfung des Einzelfalls).  

Der Geltungsbereich der vorliegenden 4. Änderung des Bebauungsplanes „Am Kirchsteig I“ 

hat eine Größe von insgesamt ca. 6.055 m² (ca. 0,6 ha). Damit ist nachgewiesen, dass die 

Größe der Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung oder eine 

Größe der Grundfläche von insgesamt weniger als 2,0 ha festgesetzt wird.  

Die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglich-

keitsprüfung unterliegen, wird nicht begründet. Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der 

in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter liegen nicht vor. Der vorl iegende Bebau-

ungsplan kann deshalb im beschleunigten Verfahren gem. § 13a Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 BauGB 

geändert werden.  

Im beschleunigten Verfahren kann von Umweltprüfung und Umweltbericht abgesehen wer-

den. Eingriffe, die aufgrund der Änderung eines Bebauungsplanes im beschleunigten Verfah-

ren zu erwarten sind, gelten als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Ein 

Ausgleich ist daher nicht erforderlich.  

Im beschleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 

Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. 

 Änderungen und Ergänzungen aufgrund der Beteiligung 

Nach den eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange sowie der Öffentlichkeit im Rahmen der Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB i. V. m. 

§ 3 Abs. 2 BauGB wurden folgende Inhalte und Festsetzungen geändert: 

- Bestehendes Entwässerungskonzept wird beibehalten 

- Kein Mehrfamilienhaus im WA 2, stattdessen zwei Doppelhäuser 

- Für das WA 2 werden die bisherigen Festsetzungen übernommen (keine höhere GRZ 

oder GFZ, keine höhere Gesamthöhe) 

- Ergänzung von Fußwegeverbindungen 
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3. PLANUNGSRECHTLICHE AUSGANGSSITUATION 

 Darstellung im Flächennutzungsplan 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Allmannshofen aus dem Jahr 2006 stellt 

für den nördlichen Geltungsbereich eine Grünfläche und für den südlichen Geltungsbereich 

eine Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

dar. 

Die vorliegende Bebauungsplanänderung, die innerhalb der Geltungsbereiche im Wesentli-

chen Wohnbauflächen und Grünflächen festsetzt, ist somit nicht aus dem wirksamen Flächen-

nutzungsplan entwickelt. Damit ist der Flächennutzungsplan gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB 

im Wege der Berichtigung anzupassen. 

 

Abbildung 1: Wirksamer Flächennutzungsplan der Gemeinde Allmannshofen, o. M. 

 Bestehende Bebauungspläne 

Die Geltungsbereiche der 4. Änderung des Bebauungsplanes „Am Kirchsteig I“ liegen inner-

halb des Geltungsbereiches des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Am Kirchsteig I“ (i.d.F.v. 

21.11.2005), einschließlich dessen 1. bis 3. Änderung. Die 4. Änderung ersetzt innerhalb ihrer 

Geltungsbereiche vollständig die geänderten Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungs-

planes „Am Kirchsteig I“, einschließlich dessen 1. bis 3. Änderung. Darüber hinaus gelten die 

planzeichnerischen und textlichen Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Am 

Kirchsteig I“ unverändert fort. 

Nördlich des Plangebietes befindet sich der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Am 

Kirchsteig III“ sowie östlich des Plangebietes der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

„Bergmahd III“. Die Bebauungspläne sind durch die vorliegende Bebauungsplanänderung 

nicht betroffen.  
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4. ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN 

Bei der Aufstellung des 4. Änderung des Bebauungsplanes „Am Kirchsteig I“ sind für die Ge-

meinde Allmannshofen in Bezug auf Ortsentwicklung und Landschaftsplanung insbesondere 

die folgenden Ziele (Z) und Grundsätze (G) des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP 

2018) und des Regionalplans der Region Augsburg (RP 9) zu beachten. 

 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP 2018)  

Die Gemeinde Allmannshofen befindet sich im allgemeinen ländlichen Raum. 

 

Abbildung 2: Ausschnitt aus dem LEP 2018 – Anhang 2, Strukturkarte 

4.1.1 Gleichwertigkeit und Nachhaltigkeit 

- In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebensbedingungen […] zu schaffen […]. Die 

Stärken und Potenziale der Teilräume sind weiter zu entwickeln. Alle überörtlich raum-

bedeutsamen Planungen und Maßnahmen haben zur Verwirklichung dieses Ziels bei-

zutragen. (1.1.1 (Z)) 

-  Hierfür sollen insbesondere die Grundlagen für eine bedarfsgerechte Bereitstellung und 

Sicherung von […] Wohnraum […] geschaffen oder erhalten werden. (1.1.1 (G))  

4.1.2 Raumstruktur 

- Die Verdichtungsräume und der ländliche Raum sollen sich unter Wahrung ihrer spezi-

fischen räumlichen Gegebenheiten ergänzen und gemeinsam im Rahmen ihrer jeweili-

gen Entwicklungsmöglichkeiten zur ausgewogenen Entwicklung des ganzen Landes 

beitragen. (2.2.2 (G)) 
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- Der ländliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass er seine Funktion als 

eigenständiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig sichern und weiter entwickeln kann, 

[…]. (2.2.5 (G)) 

4.1.3 Siedlungsstruktur 

- Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter 

besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen ausge-

richtet werden. Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Be-

rücksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. (3.1 (G))  

- In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung mög-

lichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenent-

wicklung nicht zur Verfügung stehen. (3.2 (Z)) 

- Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige 

Siedlungsstruktur sollen vermieden werden. (3.3 (G)) 

- Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten 

auszuweisen. […] (3.3 (Z)) 

 Regionalplan der Region Augsburg (RP 9) 

Raumstrukturell liegt die Gemeinde Allmannshofen im ländlichen Teilraum im Umfeld des 

großen Verdichtungsraumes Augsburg. 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Regionalplan i. d. F. v. 20.11.2007 derzeit noch nicht 

an die Ziele und Grundsätze des Landesentwicklungsprogrammes 2013 angepasst wurde und 

z. T. widersprüchliche Aussagen zum Landesentwicklungsprogramm 2013 enthält.  

 

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Regionalplan (RP 9), Karte 1, Raumstruktur 
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Der Regionalplan trifft folgende Aussagen zum Siedlungswesen:  

- Es ist anzustreben, die gewachsene Siedlungsstruktur der Region zu erhalten und unter 

Wahrung der natürlichen Lebensgrundlagen entsprechend den Bedürfnissen von Bevölke-

rung […] weiter zu entwickeln. […] (B V 1.1 (G))  

- Für eine Siedlungsentwicklung sind besonders geeignet: der Stadt- und Umlandbereich im 

großen Verdichtungsraum Augsburg […]. (B V 1.2 (Z))  

- Die Dörfer im ländlichen Raum der Region sowie in den weniger dicht besiedelten Gebieten 

des Verdichtungsraumes Augsburg sollen in ihrer Funktion, Struktur und Gestalt erhalten und 

weiterentwickelt werden. […] (B V 2.2 (Z))  

Der Regionalplan trifft für das Plangebiet keine Aussagen zur Natur und Landschaft.  

5. BESCHREIBUNG DES PLANBEREICHES 

 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergibt sich aus der Planzeichnung. Er 

umfasst zwei Geltungsbereiche mit einer Fläche von 6.055 m². 

Der Geltungsbereich beinhaltet vollständig die Flurnummern 1743 und 1746. 

Alle Grundstücke befinden sich innerhalb der Gemeinde Allmannshofen und der Gemarkung 

Allmannshofen.  

 Lage und bestehende Strukturen im Umfeld  

  

Abbildung 4: Topographische Karte vom Plangebiet und der Umgebung, o. M. (© 2021 Bayerische Vermessungsverwaltung)  

Das Plangebiet wird zu allen Seiten von bestehender Bebauung und der Erschließungsstraße 

‚Am Kirchsteig‘ begrenzt.  
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Südlich der Fl.Nr. 1746 befindet sich eine Gemeindeverbindungsstraße, welche in die Ehinger 

Straße mündet und daran angrenzend landwirtschaftlich genutzte Flächen.  

 Bestandssituation (Topografie und Vegetation) 

Das Gelände ist im Wesentlichen eben und befindet sich auf einer Höhe von 452 m ü. NHN. 

Im nördlichen Geltungsbereich befindet sich eine Grünfläche mit einer Versickerungsmulde. 

Im südlichen Geltungsbereich befindet sich eine Grünfläche mit Wegeverbindung sowie fünf 

erst kürzlich gepflanzte Bäume.  

Das Plangebiet weist über die Grünflächen hinaus keine Vegetation auf.  

  

Abbildung 5: Luftbild vom Plangebiet, o. M. (© 2019 Bayerische Vermessungsverwaltung) 

6. PLANUNGSKONZEPT 

 Städtebauliches Konzept 

Das städtebauliche Konzept sieht die Nachverdichtung mit Einfamilienhäusern und Doppel-

häusern im bereits bebauten Wohngebiet „Am Kirchsteig I“ vor. Um eine Nachverdichtung 

innerhalb des Wohngebietes auf den Flächen der Flurnummern 1743 und 1746 zu ermögli-

chen, ist eine Änderung des bestehenden Entwässerungskonzeptes notwendig. Das hierzu 

beauftragte Ingenieurbüro ist zu dem Ergebnis gekommen, dass unter Beibehaltung einer 

Grünfläche für die Niederschlagswasserversickerung eine Nachverdichtung möglich ist.  

Zur Stärkung der Attraktivität des Wohngebietes könnte angrenzend an die Grünfläche im 

nördlichen Geltungsbereich ein Quartierplatz entstehen (siehe Hinweis in der Planzeich-

nung). Unter Berücksichtigung der notwendigen Entwässerungsflächen könnte dort ein 

Aufenthaltsbereich und Treffpunkt für die Nachbarschaft mit Baumpflanzungen und Sitz-

möglichkeiten für die Nachbarschaft entstehen. 
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 Verkehrskonzept 

Das Plangebiet ist bereits vollständig durch die Erschließungsstraße ‚Am Kirchsteig‘ erschlos-

sen. Alle Grundstücke können an die Erschließungsstraße angebunden werden.  

Im südlichen Geltungsbereich soll die bestehende Wegeverbindung zwischen der Straße „Am 

Kirchsteig“ und dem landwirtschaftlichen Anwandweg, welche quer durch das Plangebiet ver-

läuft, verlegt werden. Um das Grundstück optimal nutzen zu können, wird die Wegeverbin-

dung an den östlichen Rand des Geltungsbereiches verlegt. Eine Verbindung zwischen dem 

Wohngebiet und der offenen Landschaft ist somit weiterhin gegeben. Auch im nördlichen Be-

reich soll diese Fußwegeverbindung neu weitergeführt werden, sodass eine durchgängige 

fußläufige Erschließung gegeben ist.  

 Entwässerungskonzept (Auszug aus dem Entwässerungskonzept vom 

02.09.2021) 

Die Gemeinde Allmannshofen plant die Nachverdichtung des Baugebiets „Am Kirchsteig I“. 

Auf bislang weitgehend ungenutzten Flächen sollen dort drei zusätzliche Einfamilienhäuser  

und 4 Doppelhaushälften errichtet werden. Zu diesem Zweck wird derzeit ein Verfahren für 

die Änderung des Bebauungsplans durchgeführt. 

Als Voraussetzung für die geplante Nachverdichtung muss eine Ableitung des Oberflächen-

wassers gewährleistet sein, das auf den versiegelten Flächen des Baugebiets anfällt. Da die 

dafür bestehenden Anlagen Defizite aufweisen, ist eine Neukonzeption der Oberflächenent-

wässerung für das gesamte Baugebiet und nicht nur für die Bauplätze der Nachverdichtung 

geplant. 

Die bestehende Oberflächenentwässerung des Baugebiets wurde in ihren Grundzügen im 

Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans im Jahr 2005 konzipiert. Danach war vorgesehen, 

das Niederschlagswasser, das auf befestigten Flächen der einzelnen Baugrundstücke ge-

sammelt wird, zunächst in Zisternen für die Regenwassernutzung zu speichern. Das aus den 

Zisternen abfließende, nicht für private Zwecke genutzte Wasser sollte gemeinsam mit dem 

auf den Erschließungsstraßen anfallenden Wasser über straßenbegleitende Mulden in einen 

Teich mit Dauerstau eingeleitet werden, der in der Mitte des Baugebiets geplant war. Von dort 

war eine Ableitung in einen Bodenfilter am Südostrand des Baugebiets vorgesehen. Nach der 

Behandlung im Bodenfilter sollte das Wasser in eine der straßenbegleitenden Mulden ge-

pumpt werden und wieder zurück in den Teich fließen. Auf diese Weise sollte ein möglichst 

großer Teil des Wassers verdunsten oder im Untergrund versickern. Aufgrund der geringen 

Wasserdurchlässigkeit der oberflächennahen Bodenschicht ist eine Versickerung jedoch nur 

in beschränktem Umfang möglich. Bei Niederschlägen mit höherer Intensität sollte der nicht 

versickerbare Teil deshalb über Kanäle in die Schmutter abgeleitet werden. 

Im Zuge der Bauausführung wurde die Konzeption in geänderter Weise umgesetzt. Das aus 

den Zisternen der Privatgrundstücke abfließende Wasser gelangt gemeinsam mit dem Was-

ser, das auf den Erschließungsstraßen anfällt, über straßenbegleitende Mulden in eine zent-

rale Grünfläche, in der ursprünglich der Teich mit Dauerstau angelegt werden sollte. Der Bo-

denfilter am Südostrand des Baugebiets wurde nicht gebaut. Das in der Grünfläche gesam-

melte Wasser wird stattdessen über einen Ablauf in einen Regenwasserkanal eingeleitet, der 

zur Schmutter führt. Die Sohlhöhe des Ablaufs liegt nur ca. 10 cm über dem Tiefpunkt der 

Grünfläche. Der ursprünglich als Notentlastung vorgesehene Ablauf wird daher praktisch als 



GEMEINDE ALLMANNSHOFEN     

4. Änderung des Bebauungsplanes „Am Kirchsteig I“  D) Begründung 

 

OPLA – Bürogemeinschaft für Ortsplanung & Stadtentwicklung, Augsburg  |  Fassung vom 03.04.2023 Seite 11 von 17 

Regelablauf genutzt, über den zumindest bei Starkniederschlägen der größte Teil des anfal-

lenden Wassers abfließt. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die privaten Zisternen nicht 

über eine Abflussdrosselung verfügen. Bei gefüllten Zisternen gelangt anfallendes Nieder-

schlagswasser somit in vollem Umfang in die öffentlichen Anlagen zur Oberflächenentwässe-

rung. 

Da der ursprünglich geplante Teich mit Dauerstau nicht gebaut wurde und weil auch die zent-

rale Grünfläche aufgrund der beschriebenen Gestaltung der Entwässerungsanlagen derzeit 

allenfalls in sehr geringem Umfang für die Retention von Niederschlagswasser genutzt wird, 

stehen Flächen zur Verfügung, die für zusätzliche Bauplätze im Rahmen der Nachverdichtung 

genutzt werden können. Die Fläche am Südostrand, auf der der Bodenfilter zur Regenwas-

serbehandlung geplant war, steht ebenfalls für die Errichtung von Wohnbebauung zur Verfü-

gung. 

Die geplante Wohnbebauung verursacht eine Versiegelung zusätzlicher Flächen, so dass die 

Anlagen zur Oberflächenentwässerung angepasst oder neu gestaltet werden müssen. In ei-

ner ersten Fassung des Konzept (Bearbeitungsstand 06.05.2021) wurde dazu eine Umgestal-

tung der Oberflächenentwässerung mit einer Versickerung von Niederschlagswasser in was-

serdurchlässige Sande und Kiese vorgesehen, die am Standort unterhalb von gering wasser-

durchlässigen, bindigen Deckschichten anstehen. Diese Lösung wurde unter Beachtung der 

Regelungen nach § 55, Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) angestrebt, nach denen 

Niederschlagswasser bevorzugt ortsnah versickert werden soll, soweit dem weder wasser-

rechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Be-

lange entgegenstehen. 

In einer Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamts Donauwörth (WWA) vom 21.05.2021 zum 

vorgelegten Konzept wurden jedoch Bedenken hinsichtlich des Durchstoßens der bindigen 

Deckschicht geäußert. Außerdem wurde darum gebeten, zu prüfen, ob am ursprünglichen 

Konzept eines Retentions- und Verdunstungsteichs in Kombination mit einer Einleitung in die 

Schmutter festgehalten werden kann. 

Die Prüfung hat ergeben, dass die Anlage eines Verdunstungsteichs unter den vorliegenden 

Verhältnissen u.a. ausfolgenden Gründen als nicht geeignet erscheint:  

- Damit zumindest bei trockener und warmer Witterung eine signifikante Verdunstung er-

reicht werden kann, muss ein Teich mit Dauerstau angelegt werden, der nicht unmittel-

bar nach jedem Regenereignis trockenfällt. Da ein derartiger Teich jedoch ausschließ-

lich durch unregelmäßige Regenwasserzuflüsse gespeist wird, deren Umfang zusätzlich 

noch durch die Brauchwassernutzung aus den bestehenden Zisternen reduziert wird, 

muss eine sehr ungünstige Entwicklung der Wasserqualität im stehenden Gewässer 

erwartet werden. 
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- Die Anlage muss zusätzlich als Retentionsbecken gestaltet werden. Der erforderliche 

Retentionsraum muss dabei so ausgelegt werden, dass die bei Starkniederschlägen 

anfallenden großen Zuflüsse oberhalb des Dauerstauniveaus eines Verdunstungsteichs 

zurückgehalten werden können. Dafür wird insgesamt eine entsprechend große Stau-

höhe erforderlich, die aber nur dann zur Verfügung steht, wenn der Dauerstaubereich 

in das Gelände eingegraben wird. Unter Beachtung der Höhenlage der bestehenden 

Regenwasserableitungskanäle entfällt damit allerdings die Möglichkeit zur Einrichtung 

eines Grundablasses. Somit kann der Dauerstaubereich des Teichs auch dann nicht 

entleert werden, wenn dies aufgrund einer unzureichenden Wasserqualität eigentlich 

geboten wäre. 

- Wenn der Dauerstaubereich so gestaltet werden soll, dass der Anschluss eines Grund-

ablasses an die bestehende Regenwasserkanalisation möglich ist, kann im Teich allen-

falls eine geringe Einstauhöhe von ca. 0,3 m erreicht werden. Die Prognose hinsichtlich 

der Entwicklung der Wasserqualität im Dauerstaubereich ist damit noch ungünstiger. 

Bei warmer und trockener Witterung kann es zu einer vollständigen Verdunstung des 

Wassers kommen. Die Etablierung und Pflege einer für diese Bedingungen geeigneten 

Bepflanzung der Teichsohle ist schwierig. 

Aus den genannten Gründen soll auf die Anlage eines Teichs mit Dauerstau verzichtet wer-

den. Stattdessen ist die Einrichtung eines Retentionsbeckens mit gedrosselter Ableitung in 

die bestehende Regenwasserkanalisation zur Schmutter geplant. Die Anlage soll als begrün-

tes Erdbecken mit flachen Böschungsneigungen hergestellt werden, so dass bei trockener 

Witterung eine Nutzung der Grünfläche innerhalb des Wohngebiets in der derzeit praktizierten 

Weise möglich ist. 

Die Einleitung von gesammeltem Niederschlagswasser über die geplante Entwässerungsan-

lage in ein Oberflächengewässer ist eine Gewässerbenutzung, für die eine Erlaubnis nach § 

9 WHG erforderlich wird, wenn die Schranken des Gemeingebrauchs nach § 25 WHG und 

nach Art. 18 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) überschritten werden. Unter den 

vorliegenden Bedingungen ist das u.a. wegen des relativ großen Umfangs der  versiegelten 

Flächen der Fall. Mit den hier vorgelegten Unterlagen wird deshalb eine wasserrechtliche 

Erlaubnis zur Einleitung des Niederschlagswassers beantragt, das auf den versiegelten Flä-

chen des Baugebiets gesammelt wird. 

 Grünordnungskonzept 

Für das Plangebiet wurden bereits im Rahmen des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Am 

Kirchsteig I“ Festsetzungen zur Grünordnung getroffen. Diese Festsetzungen bleiben für die 

4. Änderung des Bebauungsplanes weiterhin bestehen.  

Um die Entwässerung des Wohngebietes zu gewährleisten, verbleiben im nördlichen Gel-

tungsbereich Grünflächen für die Entwässerung. Zur Gestaltung der Grünfläche könnten hier 

unter Berücksichtigung der Entwässerungsflächen Baumpflanzungen vorgenommen werden.  

Im Süden des südlichen Geltungsbereiches wird eine öffentliche Grünfläche als Ortsrandein-

grünung festgesetzt. Hierfür sind die Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes 

weiterhin anzuwenden.  
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 Ausgleichsflächen 

Die Flächen, welche für die Wohnbebauung vorgesehen sind, waren als öffentliche Grünflä-

chen dargestellt und funktional gleichgestallt mit einer Kompensationsfläche (vereinfachtes 

Vorgehen gemäß Leitfaden „Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“. Die nun zu über-

bauenden Kompensationsflächen sind an anderer Stelle bereitzustellen. Dies betrifft eine Flä-

che von ca. 3.400 m². (Berechnung: WA 1 Flächengröße von 1.250 m² (ohne verbleibende 

Grünfläche und ohne Wasserfläche) + WA 2 Flächengröße 2.150 m² (ohne Grünfläche))  

Die Kompensationsflächen werden durch das gemeindliche Ökokonto auf der Fl.Nr. 265, Ge-

markung Allmannshofen, bereitgestellt.  

7. BEGRÜNDUNG DER FESTSETZUNGEN 

 Maß der baulichen Nutzung  

Für das WA 1 ist die Errichtung von drei Einfamilienhäusern und für das WA 2 ist die Errich-

tung von zwei Doppelhäusern geplant. Bislang waren im Bebauungsplangebiet nur Einzel-

häuser zulässig. Diese mussten eine Mindestgröße des Grundstückes von mindestens 500 

m² aufweisen. Je nachdem wie die Grundstücke der Doppelhäuser zukünftig realgeteilt wer-

den, können sich Grundstücksgrößen von weniger als 500 m² ergeben (nach derzeitigem 

Vorschlag ca. 400 m²). Daher wird festgesetzt, dass die Mindestgröße der Grundstücke bei 

Einzelhäusern 500 m² und bei Doppelhäusern 350 m² nicht unterschreiten darf.  

 Bauweise, Baugrenzen 

Im rechtskräftigen Bebauungsplan sind bei der Errichtung von Einzelhäusern maximal zwei 

Wohneinheiten zulässig. Für das WA 1 und für das WA 2 bleibt diese Festsetzung bestehen. 

Für das WA 2 wird zusätzlich ergänzt, dass für die Doppelhäuser maximal eine Wohnung je 

Doppelhaushälfte zulässig ist. Somit ist eine maßvolle Nachverdichtung gegeben.  

 Gestaltung der Gebäude 

Im rechtskräftigen Bebauungsplan sind Dachform und Dachneigung für Haupt- und Neben-

gebäude, Garagen und Dachgauben festgesetzt (Satteldächer 42°-48°, für Pultdächer 15°-

25° und für versetzte Pultdächer zwischen 25° und 48°). Die Festsetzung wird dahingehend 

geändert, dass die Festlegung der Dachform und der Dachneigung sowohl im WA 1 als auch 

im WA 2 nur noch für Hauptgebäude anzuwenden ist. Hierdurch soll eine flexiblere Gestaltung 

der Dachlandschaft ermöglicht werden. 

Es wird eine zulässige Mindesthöhe von 40 cm sowie Maximalhöhe von 60 cm über Fahr-

bahnoberkante für die Fertigfußbodenoberkante des Erdgeschosses der Gebäude festge-

setzt. Entgegen der bisherigen Festsetzung kann damit ein höherer Schutz durch Überflutun-

gen infolge von Starkregen sichergestellt werden.  
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 Stellplätze 

Im rechtskräftigen Bebauungsplan werden detaillierte Festsetzungen zur Herstellung und An-

zahl an Stellplätzen getroffen. Um dies zu vereinfachen und zu vereinheitlichen wird im Rah-

men der 4. Änderung des Bebauungsplanes festgesetzt, dass die Stellplatzsatzung der Ge-

meinde Allmannshofen anzuwenden ist. 

8. UMWELTBELANGE 

 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Die Planbereiche stellen sich als Grünfläche mit wenig Gehölzstrukturen innerhalb eines be-

bauten Wohngebietes dar. Die Flächen dienen als Flächen für die Niederschlagswasserversi-

ckerung. Im südlichen Geltungsbereich wurden kürzlich fünf Bäume gepflanzt.  

Aufgrund der geringen Strukturvielfalt und dem weitestgehenden Fehlen von Gehölzstruktu-

ren ist von keiner großen Artenvielfalt auszugehen.  

Gemäß der amtlichen Biotopkartierung sind keine Biotope in der Nähe des Plangebietes vor-

handen.  

Durch die Pflanzmaßnahmen von Bäumen und Strauchen am südlichen Rand und in den 

privaten Gärten wird die Grundlage für eine größere biologische Vielfalt geschaffen. Insge-

samt ist daher von keinen erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und 

biologische Vielfalt auszugehen. 

 Schutzgut Boden 

Die Planbereiche stellen sich als Grünfläche mit wenig Gehölzstrukturen innerhalb eines be-

bauten Wohngebietes dar. Die Flächen dienen als Flächen für die Niederschlagswasserversi-

ckerung.  

Die Übersichtsbodenkarte von Bayern gibt für das Gebiet folgenden Bodentyp an: Überwie-

gend Parabraunerde und verbreitet Braunerde aus Schluff bis Schluffton (Lösslehm) über 

Carbonatschluff (Löss). 

Die Planung und die daraus resultierende Versiegelung beeinträchtigen die Bodenfunktion. 

Jedoch ist aufgrund der geringen betroffenen Flächen und dem teilweisen Erhalt der Grünflä-

che zur Niederschlagswasserversickerung von einer geringen Erheblichkeit auszugehen. 

 Schutzgut Fläche 

Der Flächennutzungsplan sieht für den nördlichen Geltungsbereich eine Grünfläche und für 

den südlichen Geltungsbereich eine Fläche zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Boden, Natur und Landschaft vor. Die Planung der Wohngebäude verursacht eine Versiege-

lung der Grundstücke und verringert die Fläche für ggf. andere Nutzungen. Der Flächenver-

brauch ist allerdings begrenzt und beeinträchtigt daher nur in geringem Maße das Schutzgut 

Fläche. Es bleiben zudem Grünflächen für die Niederschlagswasserversickerung erhalten.  
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 Schutzgut Wasser 

In der Nähe des Plangebietes befinden sich weder amtlich festgesetzte oder für die Festset-

zung vorgesehene Hochwassergefahrenflächen.  

Insbesondere die Fläche des nördlichen Geltungsbereiches ist jedoch für die Entwässerung 

des Wohngebietes wichtig und notwendig. Die Abgrenzung der Flächen für die Nachverdich-

tung entstand daher in Zusammenarbeit mit einem Ingenieurbüro, welches ein neues Entwäs-

serungskonzept für das Plangebiet erstellt hat. Durch das neue Entwässerungskonzept wird 

trotz Nachverdichtung die Entwässerung des Wohngebietes sichergestellt. Weiteres hierzu 

siehe 6.3 Entwässerungskonzept.  

Die durch das Vorhaben zu erwartender Versiegelung führt zu einer geringfügigen Verringe-

rung der Grundwasserneubildung, verbunden mit einer geringen Erhöhung des Oberflächen-

abflusses. Insgesamt ist jedoch aufgrund der Einhaltung des Entwässerungskonzeptes von 

keinen erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser auszugehen. 

 Schutzgut Klima/Luft 

Das Plangebiet befindet sich inmitten eines bereits bebauten Wohngebietes. Nur ein Teil des 

südlichen Geltungsbereiches grenzt an landwirtschaftliche Nutzflächen an. Die Bebauung 

stellt daher keine zusätzliche Barriere für die vorherrschenden Wildverhältnisse dar, da sie 

sich im Wesentlichen an die bestehende Struktur anpasst. Im Vergleich zur bereits bestehen-

den Versieglung sind nur von einer geringfügigen Erhöhung der Versieglung und der damit 

einhergehenden klimatischen Aufheizungseffekte auszugehen. Eine Beeinträchtigung des 

Schutzgutes Klima/Luft ist daher nicht zu erwarten.  

 Schutzgut Mensch 

Durch das geplante Bauvorhaben innerhalb des Plangebietes sind keine negativen Auswir-

kungen für die Bevölkerung zu erwarten. Lediglich durch die Baumaßnahmen kann es vo-

rübergehend zu Beeinträchtigungen durch Lärm und Emissionen kommen. 

 Schutzgut landwirtschaftliche Immissionen 

Bebauer, Erwerber und Bewohner der sich im Plangebiet befindlichen Grundstücke haben die 

landwirtschaftlichen Immissionen von angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen und Betrie-

ben unentgeltlich hinzunehmen. Besonders ist hier auf die Lärmbelästigung durch Tierhaltung 

und Fahrverkehr von landwirtschaftlichen Maschinen hinzuweisen. Auch Verkehrslärm, der 

nach 22:00 Uhr oder vor 6:00 Uhr durch erntebedingten Fahrverkehr [– wie etwa bei Getreide-

, Silage- oder Zuckerrübenernte –] oder sonstigen landwirtschaftlichen Verkehr entsteht, ist 

zu dulden. 

 Schutzgut Landschaft 

Das Plangebiet befindet sich inmitten eines bereits bebauten Wohngebietes. Nur der südliche 

Geltungsbereich grenzt an einen Offenlandbereich an. Für den südlichen Ortsrand ist eine 

öffentliche Ortsrandeingrünung vorgesehen. Durch die Gehölzpflanzungen wird der Ortsrand 
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zur freien Landschaft hin abgegrenzt. Eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes ist daher 

nicht zu erwarten.  

 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Im Planbereich befinden sich keine Kultur- und Sachgüter.  

Hinweise des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege: 

In unmittelbarer Nähe zu oben genanntem Planungsgebiet befindet sich folgendes Boden-

denkmal: D-7-7330-0283 Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung. Siedlungsareale 

können eine größere flächenhafte Ausdehnung erreichen als nach Quellenstudium bekannt 

und sich auch in die derzeit überplanten Flächen fortsetzen. Regelmäßig sind im Umfeld von 

Siedlungen zeitgleiche Bestattungsplätze zu vermuten. Wegen des bekannten Bodendenk-

mals in der Umgebung und der siedlungsgünstigen Topographie des Planungsgebietes sind 

im Geltungsbereich des Bebauungsplanes weitere Bodendenkmäler zu vermuten.  Im Bereich 

von Bodendenkmälern sowie in Bereichen, wo Bodendenkmäler zu vermuten sind, bedürfen 

gemäß Art. 7.1 BayDSchG Bodeneingriffe aller Art einer denkmalrechtlichen Erlaubnis. Für 

Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine denkmalrecht-

liche Erlaubnis gem. Art. 7.1 BayDSchG notwendig, die in einem eigenständigen Erlaubnis-

verfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist.  

9. ENERGIE 

Bauleitpläne sollen nach § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB dazu beitragen, eine menschenwürdige 

Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, 

auch in Verantwortung für einen allgemeinen Klimaschutz. Bei der Aufstellung von Bauleit-

plänen sind die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege, insbesondere die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame 

und effiziente Nutzung von Energie zu berücksichtigen (§ 1 Abs. 5 BauGB; § 1 Abs. 6 Nr. 7 f 

BauGB). 

Um diesen Beitrag leisten zu können, sind bauliche Konzepte und anlagenbasierte Konzepte 

möglich, die in einem Bauleitplan festgesetzt und umgesetzt werden können. 

Im Falle eines Neubaus sind die Eigentümer gem. § 3 EEWärmeG seit 2009 verpflichtet, 

anteilig regenerative Energien zu nutzen. Dies kann unter anderem durch Wärmepumpen, 

Solaranlagen, Holzpelletkessel geschehen oder durch Maßnahmen, wie z. B. die Errichtung 

von Solarthermieanlagen auf großen Dachflächen.  

Ob der Baugrund im Baugebiet für einen Einsatz von Grundwasser-Wärmepumpen geeignet 

ist, ist im Einzelfall zu prüfen. Die fachliche Begutachtung für Anlagen bis zu einer Leistung 

von 50 kJ/s wird hier von Privaten Sachverständigen der Wasserwirtschaft (PSW) durchge-

führt. Ob der Bau einer Erdwärmesondenanlage möglich ist, muss im Einzelfall geprüft wer-

den. 
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Solarenergie 

Die Gemeinde Allmannshofen liegt im Bereich des Bebauungsplangebiets bezüglich des Jah-

resmittels der globalen Strahlung im Mittelfeld (1150-1164 kW/m²). Daraus ergibt sich eine 

mittlere Eignung für die Nutzung von Solarthermie oder Photovoltaik.  

Innerhalb des Bebauungsplanumgriffes kann die Nutzung von Solarenergie durch die Instal-

lation von Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen der Neubauten weiter ausgebaut wer-

den. Durch die Orientierung der Gebäudeflächen nach Süden kann der Wärmeeintrag durch 

solare Einstrahlung über die Gebäudefassade bestmöglich ausgeschöpft werden und durch 

die Ausrichtung der Dachfläche nach Süden bzw. eine Aufständerung der PV-Module auf 

Flachdächern ergibt sich eine begünstigte Möglichkeit der Errichtung von Solarthermie- und 

Photovoltaikanlagen.  

Durch die passive Nutzung der solaren Einstrahlung und der Gewinnung von Wärme und 

Strom, können Kosten gespart und dem Klimaschutz Rechnung getragen werden.  

10. FLÄCHENSTATISTIK 

 

Geltungsbereich 6.055 m² 100,0 % 

Bauflächen 4.065 m² 67 % 

Öffentliche Grünflächen 1.890 m² 31 % 

Fußweg 100 m² 2 % 

 


